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Allgemeine Steuerzahlungstermine im September 2022 
 
Montag, 12.09.2022   Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 
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     Einkommensteuer  
      

Körperschaftsteuer 
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Pauschalbesteuerung: Was genau ist eigentlich eine Betriebsveranstaltung? 
 
Eine Betriebsveranstaltung ist eine gute Gelegenheit, dass alle Mitarbeiter zusammenkommen und 
sich besser kennenlernen. Allerdings sind Zuwendungen durch den Arbeitgeber grundsätzlich 
steuerpflichtig. Sofern die Voraussetzungen einer Betriebsveranstaltung vorliegen, kann der 
Arbeitgeber die gesamten Aufwendungen mit einem pauschalen Steuersatz von 25 %versteuern. Im 
vorliegenden Sachverhalt musste das Finanzgericht Köln (FG) entscheiden, ob die Voraussetzungen 
erfüllt waren. 
 
Der Vorstand der Klägerin veranstaltete im Jahr 2015 eine Weihnachtsfeier, zu der nur die Mitglieder 
des Vorstands eingeladen waren. Die Feier fand in betriebseigenen, dekorierten Räumen statt. Es gab 
Getränke, ein mehrgängiges Menü und musikalische Untermalung. Zusätzlich wurde eine 
Weihnachtsfeier für den sogenannten oberen Führungskreis/Konzernführungskreis veranstaltet. 
Eingeladen waren Mitarbeiter ab einem bestimmten Karrierelevel – es handelte sich aber nicht um 
einen eigenständigen Betriebsteil. Die Klägerin trug sämtliche Kosten und behandelte die 
Aufwendungen als steuerpflichtigen Arbeitslohn, der der pauschalen Besteuerung unterworfen 
wurde. 
 
Damit war das Finanzamt allerdings nicht einverstanden, und auch die Klage des Unternehmens vor 
dem FG hatte keinen Erfolg. Eine pauschale Besteuerung ist hier nicht möglich, da der zugewendete 
Arbeitslohn nicht aus Anlass einer Betriebsveranstaltung gezahlt wurde. Sowohl die Vorstands-
weihnachtsfeier als auch die Weihnachtsfeier für den Konzernführungskreis standen nicht allen 
Angehörigen des Betriebs oder eines Betriebsteils offen, was Voraussetzung für die Pauschal-
besteuerung ist. 
 
Die teilnehmenden Arbeitnehmer haben Arbeitslohn erzielt. Auch die Dekoration und Musik als 
Aufwendungen der Klägerin gehören zum Arbeitslohn. Dieser wurde aber nicht aus Anlass einer 
Betriebsveranstaltung gezahlt, da die Veranstaltungen nicht allen Mitarbeitern offenstanden. Steht 
eine Veranstaltung nicht allen Betriebsangehörigen offen, so verfehlt die Pauschalbesteuerung mit 
einem festen Steuersatz von 25 % das im Grundgesetz verankerte Prinzip der Besteuerung nach der 
finanziellen Leistungsfähigkeit und das Gebot der Folgerichtigkeit. Die Aufwendungen sind daher als 
geldwerter Vorteil der individuellen Besteuerung der Arbeitnehmer zu unterwerfen. 
 
Bürgerliche Kleidung vs. Berufskleidung: Nicht alles, was man zur Arbeit anzieht, ist absetzbar 
 
Kosten für typische Berufskleidung wie beispielsweise Uniformen, Richterroben, Blaumänner und 
Arbeitsschutzanzüge dürfen als Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben in der Einkommensteuer-
erklärung geltend gemacht werden. Dies gilt sowohl für Arbeitnehmer als auch für Selbständige. Das 
Finanzamt erkennt auch die Kosten für die Reinigung von typischer Berufskleidung (Waschen, 
Trocknen und Bügeln) an. Abziehbar sind sowohl die Kosten für die Wäscherei als auch das Waschen 
in Eigenregie. 
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Kosten für bürgerliche Kleidung werden demgegenüber nicht vom Finanzamt als Werbungskosten 
anerkannt, selbst wenn diese Kleidung ausschließlich bei der Berufsausübung benutzt wird. 
Maßgeblich ist für den Fiskus insoweit, dass derartige Kleidung theoretisch auch privat getragen 
werden kann. Es fehlt für den Kostenabzug dann an einer klaren Abgrenzung zur privaten Nutzung. 
Unerheblich ist für die steuerliche Einordnung, ob der Arbeitnehmer die Kleidung tatsächlich privat 
nutzt. 
In einem neuen Urteil hat der Bundesfinanzhof (BFH) nun das Abzugsverbot für bürgerliche Kleidung 
erneut bekräftigt. Geklagt hatten Eheleute, die beide als selbständige Trauerredner tätig waren. In 
ihrer Gewinnermittlung hatten sie Aufwendungen für schwarze Anzüge, Blusen und Pullover als 
Betriebsausgaben verbucht. Das Finanzamt und das Finanzgericht hatten die steuerliche Berück-
sichtigung dieser Aufwendungen abgelehnt. 
 
Der BFH bestätigte, dass Kosten für Kleidung unverzichtbare Aufwendungen der Lebensführung sind 
und grundsätzlich nicht abgezogen werden können. Sie sind nur dann abziehbar, wenn es sich um 
Aufwendungen für typische Berufskleidung handelt. Schwarze Anzüge, Blusen und Pullover fallen 
nach Gerichtsmeinung nicht hierunter, da sie zur bürgerlichen Kleidung gehören, die auch privat 
getragen werden kann (oder könnte). Für diese Kleidungsstücke ist kein Betriebsausgabenabzug zu 
gewähren, selbst wenn die Kleidung ausschließlich bei der Berufsausübung benutzt oder das Tragen 
von schwarzer Kleidung von den Trauernden erwartet wird. 
 
Hinweis: Die BFH-Entscheidung wirkt sich auf alle Erwerbstätigen aus, die bei ihrer Berufsausübung 
bürgerliche Kleidung tragen und die Kosten hierfür steuermindernd absetzen wollen. Der BFH wies 
ausdrücklich darauf hin, dass auch schwarze Anzüge von Bestattern, Kellnern und Geistlichen nach 
den Rechtsprechungsgrundsätzen nicht mehr abziehbar sind. 
 
Werbungskosten: Wie die Fahrtkosten bei einem Teilzeitstudium berücksichtigt werden können 
 
Wenn Sie neben Ihrer nichtselbständigen Tätigkeit ein Studium in Teilzeit absolvieren und dieses 
Studium auch einen Bezug zu Ihrer Berufstätigkeit hat, können die Aufwendungen hierfür als 
Werbungskosten abgesetzt werden. So können etwaige Studiengebühren oder Fachliteratur die 
steuerliche Belastung mindern. Gilt dasselbe auch für Fahrtkosten zur Hochschule? Und was ist, 
wenn man das Studium nicht aufgrund beruflicher Belastungen, sondern wegen familiärer Pflichten 
lediglich in Teilzeit absolviert? Das Niedersächsische Finanzgericht (FG) musste hierzu kürzlich 
entscheiden. 
 
Der Kläger studierte in Teilzeit im Rahmen eines Aufbaustudiengangs Wirtschaftswissenschaften an 
der Fernuniversität Hagen. Im Jahr 2017 war er nicht erwerbstätig. Jedoch machte er als Werbungs-
kosten bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit die Aufwendungen für 29 Hin- und Rückfahrten 
zwischen seiner Wohnung und der Fernuniversität (277 km Entfernung) geltend, da es sich um ein 
Studium neben dem Beruf handle. Als Fahrtkosten setzte er 0,30 € je gefahrenen Kilometer nach den 
Reisekostengrundsätzen an. Das Finanzamt berücksichtigte die Fahrtkosten jedoch nur unter 
Anwendung der Entfernungspauschale, da die Fernuniversität die erste Tätigkeitsstätte des Klägers 
sei. 
 
 
 
 

mailto:info@goetz-steuerberater.com


       

  

 

                                                                                                                              Götz Steuerberatungsgesellschaft mbH 
 

                                      Kanzlei Neumarkt    Kanzlei Neuhaus 
                                      Weinberger Str. 18, 92318 Neumarkt/OPf.    Eisfelder Str. 7, 98724 Neuhaus am Rennweg 
                                      Tel.: 09181/48610 - Fax: 09181/486130     Tel.: 03679/79310 - Fax: 03679/793131 
                                      E-Mail: info@goetz-steuerberater.com    E-Mail: info@goetz-steuerberater.com 
 
  

 Seite 4 von 5 

 
 
Die hiergegen gerichtete Klage vor dem FG war erfolgreich: Die Beschränkung des Fahrtkostenabzugs 
auf die Entfernungspauschale erfolgte zu Unrecht. Ein Teilzeitstudium kann auch bei Erwerbslosigkeit 
des Steuerpflichtigen nicht als Vollzeitstudium angesehen werden. Der Senat folgte hier nicht der 
Auffassung des Bundesfinanzministeriums, wonach ein Studium oder eine Bildungsmaßnahme im 
Falle von Erwerbslosigkeit stets ein Vollzeitstudium oder eine vollzeitige Bildungsmaßnahme 
darstellt. Das lasse sich nicht aus dem Gesetz herleiten. Auch die Verwaltungs- und Sozialgerichte 
unterscheiden zwischen einem Voll- und einem Teilzeitstudium. Es ist dabei nicht relevant, ob ein 
Studium aufgrund einer gleichzeitig ausgeübten beruflichen Tätigkeit oder – wie hier vom Kläger 
vorgetragen – aufgrund familiärer Verpflichtungen in Teilzeit aufgenommen wird. Die Fahrtkosten 
sind daher nicht auf die Entfernungspauschale begrenzt, sondern mit den tatsächlich gefahrenen 
Kilometern zu berücksichtigen. 
 
Hinweis: Werbungskosten sind ein ständig wiederkehrendes Thema. Haben Sie hierzu Fragen? Oder 
hat das Finanzamt von Ihnen geltend gemachte Werbungskosten nicht anerkannt? Wir beraten Sie 
gern hinsichtlich eines Einspruchs. 
 
Anlagevermögen ja oder nein: Wann Mieten für Messestandflächen gewerbesteuerlich hinzuzu-
rechnen sind 
 
Miet- und Pachtzinsen, die ein Gewerbebetrieb für die Benutzung von unbeweglichen 
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögenszahlt und in seiner steuerlichen Gewinnermittlung absetzt, 
müssen bei der Berechnung seines gewerbesteuerlich maßgeblichen Gewerbeertrags 
(Steuerbemessungsgrundlage) zu einem Teil wieder hinzugerechnet werden. 
 
Hinweis: Durch die Hinzurechnung soll die Ertragskraft des Gewerbebetriebs unabhängig von dessen 
Eigen- und Fremdkapitalausstattung erfasst werden (sog. Ziel der Finanzierungsneutralität). 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jetzt entschieden, dass Mietentgelte für Messestandflächen, die ein 
Unternehmen zu Ausstellungszwecken anmietet, nur dann gewerbesteuerlich hinzugerechnet 
werden müssen, wenn die Fläche bei unterstelltem Eigentum des ausstellenden Unternehmens zu 
dessen Anlagevermögen gehören würde.  
 
Geklagt hatte eine GmbH, deren Unternehmensgegenstand die Entwicklung, die Herstellung und der 
Vertrieb von Maschinen war. Sie selbst hatte keinen Direktvertrieb unterhalten, sondern ihre 
Produkte durch ein stehendes Händlernetz verkauft. In den Streitjahren hatte die GmbH wiederholt 
auf bestimmten Messen diverse Ausstellungsflächen und Räumlichkeiten angemietet, um dort ihre 
Produkte zu präsentieren. Sie zog die Kosten hierfür von ihrem Gewinn ab, nahm jedoch keine 
gewerbesteuerliche Hinzurechnung vor. Nach einer Betriebsprüfung war das Finanzamt der 
Auffassung, dass der gewerbliche Gewinn der GmbH wieder um einen Teil der Mietzinsen erhöht 
werden müsste. 
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Das Finanzgericht (FG) entschied jedoch in erster Instanz, dass eine Hinzurechnung nicht in Betracht 
kommt. Der BFH bestätigte dieses Urteil und verwies darauf, dass kein fiktives Anlagevermögen 
anzunehmen war. Für die Zugehörigkeit zum Anlagevermögen kommt es darauf an, ob der 
Geschäftszweck des betreffenden Unternehmens und auch die speziellen betrieblichen Verhältnisse 
(z.B. Bedeutung der Messepräsenz innerhalb des von dem Unternehmen praktizierten Vertriebs-
systems) das dauerhafte Vorhandensein einer entsprechenden Messestandfläche erfordern. Auf 
dieser Grundlage ist das FG nach Ansicht des BFH ohne Rechtsfehler zu dem Ergebnis gelangt, dass 
die Messestandflächen durch die vereinzelte kurzzeitige Anmietung unter Berücksichtigung des 
Geschäftsgegenstands und der speziellen betrieblichen Verhältnisse nicht dem (fiktiven) 
Anlagevermögen zuzuordnen waren. 
 
Bescheidbekanntgabe: Ihr Steuerberater ist der richtige Adressat 
 
Wenn das Finanzamt einen Bescheid an einen Steuerpflichtigen schickt, wird dieser Bescheid im 
rechtlichen Sinne „bekannt gegeben“. Für die Wirksamkeit des Bescheids muss er allerdings auch der 
richtigen Person gegenüber bekannt gegeben werden. Wenn Sie einen Steuerberater beauftragt 
haben, kann sich u.U. die Frage stellen: Ist der Bescheid wirksam bekannt gegeben, wenn Sie ihn vom 
Finanzamt bekommen und nicht Ihr Steuerberater? Darüber hatte das Finanzgericht Niedersachsen 
(FG) zu entscheiden. 
 
Die Klägerin hatte mit dem amtlichen Vollmachtsformular gegenüber einer Partnerschafts-
gesellschaft mit beschränkter Berufshaftung, der X mbB (Bevollmächtigte), eine Vollmacht zur 
Vertretung in Steuersachen erteilt. Die Vollmacht wurde nicht auf bestimmte Steuerarten 
beschränkt, und es wurde ausdrücklich eine Bekanntgabevollmacht erteilt. Auf dem „Beiblatt zur 
Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen“ gab die Klägerin als Finanzamt „A“ und bei der Steuer-
nummer „neu“ an. Die Vollmacht wurde dem Finanzamt per Briefpost übersandt. Die bevoll-
mächtigte X mbB nutzte nicht die Vollmachtsdatenbank. Im Folgejahr erließ das Finanzamt einen 
Grunderwerbsteuerbescheid. Dieser wurde aber nicht gegenüber der Bevollmächtigten bekannt 
gegeben, sondern direkt an die Klägerin geschickt. Der Bescheid enthielt eine Zahlungsaufforderung 
bis zum 29.07.2020. Die Zahlung erfolgte jedoch erst am 11.08.2020. Das Finanzamt forderte 
daraufhin mit Mahnung vom 13.08.2020 Säumniszuschläge von der Klägerin. 
 
Die Klage hiergegen vor dem FG war erfolgreich: Das Finanzamt hatte den Bescheid zu Unrecht an die 
Klägerin gesandt und nicht direkt an die Bevollmächtigte. Damit war der Bescheid nicht ordnungs-
gemäß bekannt gegeben. Vielmehr wäre das Finanzamt verpflichtet gewesen, den Bescheid 
gegenüber der Bevollmächtigten bekannt zu geben, da eine schriftliche Empfangsvollmacht vorlag. 
Die Klägerin hat die X mbB schriftlich umfassend für alle Steuerarten bevollmächtigt und ihr auch 
eine (umfassende) Bekanntgabevollmacht erteilt. Der Grunderwerbsteuerbescheid hätte daher an 
die Bevollmächtigte gesendet werden müssen. Die Grunderwerbsteuer war bei der Zahlung am 
11.08.2020 noch nicht fällig, da zu diesem Zeitpunkt noch keine wirksame Bekanntgabe des 
Bescheids erfolgt war. Nach Ansicht des FG ergab sich aus der erteilten Vollmacht keine Beschrän-
kung. Das Argument des Finanzamts, die Vollmacht gelte nur für die Einkommensteuer, sei nicht 
schlüssig. 
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